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Sanktionen gelten als Instrument der Außenpolitik. Sie ersetzen das Strafrecht nicht
– entfalten jedoch für Betroffene Wirkungen, die einer strafrechtlichen Verurteilung
nahekommen können. Die folgende Analyse fragt nicht nach Motiven, sondern nach
Struktur und Wirkung.

3.1 Begriff und Funktionsanalogie

Der Begriff des „bürgerlichen Todes“ stammt aus dem vormodernen Strafrecht
Europas und hat Vorläufer bereits im römischen Recht („civiliter mortuus“). Er
bezeichnete den vollständigen Verlust der zivilen Existenz eines Menschen
innerhalb der Rechtsgemeinschaft. Wer dem bürgerlichen Tod unterlag, verlor
Eigentumsrechte, Erbrechte, Vertragsfähigkeit, gesellschaftlichen Status – faktisch
seine rechtliche Persönlichkeit. Diese Maßnahme war in der Regel an schwerste
Verbrechen gebunden und wurde durch ein gerichtliches Verfahren verhängt.

Mit der Entwicklung moderner Verfassungsstaaten verschwand der bürgerliche Tod
als formelle Sanktion. Die Idee, einen Menschen vollständig aus der
Rechtsgemeinschaft auszuschließen, gilt seit dem 19. Jahrhundert als unvereinbar
mit dem modernen Verständnis von Menschenwürde und Rechtsstaatlichkeit.

Heute existiert der „bürgerliche Tod“ nicht mehr als kodifizierte Strafe. Dennoch
stellt sich die Frage, ob bestimmte administrative Maßnahmen funktionale
Parallelen aufweisen.

Im Rahmen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen
Union werden personenbezogene Sanktionen verhängt. Diese umfassen unter
anderem:

Einfrieren von Vermögenswerten
Verbot wirtschaftlicher Transaktionen
Reisebeschränkungen
faktische Ausschlüsse aus Geschäfts- und Vertragsbeziehungen im
internationalen Zahlungs- und Handelssystem

https://naturrechteundki.ruhrkultour.de/3-1-historischer-begriff-und-heutige-funktionsanalogie/
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Diese Maßnahmen sind keine strafrechtlichen Urteile. Sie beruhen auf politischen
Beschlüssen des Rates und werden administrativ umgesetzt. Betroffene können vor
dem Gericht der Europäischen Union klagen. In mehreren Fällen wurden Listungen
aufgehoben, wenn Begründungen als unzureichend angesehen wurden.

Gleichwohl entsteht eine strukturelle Spannung:

Wenn Vermögen eingefroren wird, Konten blockiert sind, Verträge nicht erfüllt
werden dürfen und Dritte bei Unterstützung selbst strafrechtliche Risiken eingehen,
kann sich eine Situation ergeben, in der wirtschaftliche und soziale
Handlungsfähigkeit nahezu vollständig suspendiert wird.

Die Maßnahme bleibt formal administrativ – ihre Wirkung kann jedoch existenziell
sein.

Die Funktionsanalogie zum historischen „bürgerlichen Tod“ besteht nicht in einer
rechtlichen Gleichsetzung, sondern in der Frage nach der Wirkung:

Wann wird wirtschaftliche Totalexklusion faktisch zu einem Ausschluss aus der
Rechtsgemeinschaft?

Und:
Wie verhält sich eine solche Exklusion zu dem europäischen
Grundrechtsverständnis, das Menschenwürde, Rechtsschutz und
Verhältnismäßigkeit als tragende Prinzipien definiert?

Die Beantwortung dieser Frage erfordert keine Unterstellung von Absichten. Sie
verlangt eine nüchterne Betrachtung der Struktur:

Wer entscheidet über Listungen?
Nach welchen Kriterien?
Mit welchen Begründungsanforderungen?
Wie effektiv ist gerichtlicher Rechtsschutz?
Welche Dauer haben die Maßnahmen?

Erst aus der Analyse dieser Elemente lässt sich beurteilen, ob personenbezogene
Sanktionen ein außenpolitisches Instrument bleiben – oder ob sie sich funktional zu
einem Mechanismus entwickeln, der zivilrechtliche Existenz suspendiert.

Der Begriff „bürgerlicher Tod“ dient hier daher nicht als moralische Anklage,
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sondern als analytische Linse.

Er hilft, eine strukturelle Frage sichtbar zu machen:
Wie weit darf eine Rechtsordnung gehen, ohne ihre eigene Grundlage zu
unterlaufen?

© Redaktion — Faina Faruz & Eden (KI-Dialogpartner)

3.2 institutionelle Rechtsinstrumente

1. Rechtsgrundlage
Die Europäische Union kann auf Grundlage von

Art. 29 EUV (Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik) und
Art. 215 AEUV

Sanktionsmaßnahmen beschließen. Diese können sich richten gegen:

Staaten
Organisationen
Unternehmen
Einzelpersonen

Die Umsetzung erfolgt durch:

einen Ratsbeschluss (politische Entscheidung),
anschließend eine unmittelbar geltende Verordnung.

Mitgliedstaaten sind verpflichtet, diese Verordnungen umzusetzen. Nationale
Behörden führen sie aus.

Wichtig:
Es handelt sich nicht um Strafrecht, sondern um ein außenpolitisches
Verwaltungsinstrument.

https://naturrechteundki.ruhrkultour.de/3-2-institutionelle-rechtsinstrumente/
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2. Verfahrenscharakter
Die Listung einer Person erfolgt durch politischen Beschluss des Rates.

Merkmale:

keine strafrechtliche Anklage
kein strafgerichtliches Verfahren
keine klassische Beweisaufnahme
keine mündliche Verhandlung vor Erlass

Betroffene können:

Nichtigkeitsklage beim Gericht der Europäischen Union erheben,
die Begründung der Listung anfechten.

Mehrfach haben Gerichte Listungen wegen unzureichender Begründung
aufgehoben. Allerdings kann der Rat Personen erneut listen, wenn er neue – oder
neu formulierte – Begründungen vorlegt. Das Verfahren bewegt sich somit im
Spannungsfeld zwischen:

außenpolitischer Handlungsfähigkeit
und
rechtsstaatlicher Bindung.

3. Konkrete Wirkungen
Eine Listung kann folgende Folgen haben:

Einfrieren von Vermögenswerten
Sperrung von Bankkonten
Verbot wirtschaftlicher Transaktionen
Reisebeschränkungen
faktische Isolation vom Finanzsystem
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Hinzu kommt: Dritte – Banken, Unternehmen, Vertragspartner – riskieren selbst
Sanktionen, wenn sie mit Gelisteten Geschäfte fortsetzen.

Dadurch entsteht eine mittelbare Exklusionswirkung, die über die unmittelbare
Maßnahme hinausreicht.

4. Analytische Einordnung
Historisch bedeutete der „bürgerliche Tod“ den Verlust:

von Rechtsfähigkeit
von Eigentumsfähigkeit
von gesellschaftlicher Teilhabe

Moderne EU-Sanktionen sind kein solcher Statusverlust im formalen Sinn. Die
Rechtsfähigkeit bleibt bestehen. Doch funktional kann sich ergeben:

wirtschaftliche Handlungsunfähigkeit
gesellschaftliche Isolation
faktische Entrechtung im Wirtschaftsleben

Die Analogie liegt daher nicht im juristischen Status, sondern in der
Exklusionswirkung durch administrative Instrumente.

5. Prüfungsfrage
Die zentrale Frage lautet nicht:

„Ist das böse gemeint?“

Sondern:

Welche institutionellen Sicherungen verhindern, dass außenpolitische
Sanktionsinstrumente in dauerhafte Exklusionsmechanismen übergehen,
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die rechtsstaatliche Korrekturen faktisch entwerten?

Das ist keine Anklage. Es ist eine Strukturprüfung.

© Redaktion — Faina Faruz & Eden (KI-Dialogpartner)

3.3 Wirkungsmechanik der Exklusion

Der Begriff „bürgerlicher Tod“ beschreibt historisch die vollständige rechtliche und
soziale Auslöschung einer Person. In seiner heutigen Form tritt er nicht als formelle
Todeserklärung auf, sondern als funktionale Exklusion durch administrative
Instrumente.

Moderne Exklusion erfolgt selten durch ein einzelnes Urteil. Sie entsteht durch das
Zusammenspiel mehrerer Ebenen, die jeweils für sich legal erscheinen können,
in ihrer Wirkung jedoch kumulativ sind.

1. Administrative Listung statt strafrechtlicher Verurteilung

Im Zentrum steht die Listung auf Sanktionslisten oder vergleichbaren
Verwaltungsverzeichnissen.
Charakteristisch ist:

Keine strafrechtliche Anklage im klassischen Sinn
Kein öffentliches Beweisverfahren
Eingeschränkte oder nachgelagerte Rechtsschutzmöglichkeiten
Sofortige Wirksamkeit der Maßnahme

Die Wirkung tritt ein, bevor eine gerichtliche Klärung möglich ist. Selbst bei späterer
Aufhebung können wirtschaftliche und reputative Schäden irreversibel sein.

2. Ökonomische Blockade

Exklusion zeigt sich konkret durch:

https://naturrechteundki.ruhrkultour.de/3-3-wirkungsmechanik-der-exklusion/
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Einfrieren von Konten
Vermögenssperren
Kündigung von Geschäftsbeziehungen
Ausschluss vom Zahlungsverkehr
Verbot der Unterstützung durch Dritte

Da moderne Gesellschaften über Geld- und Transaktionssysteme funktionieren,
bedeutet der Ausschluss vom Zahlungsverkehr faktisch die Unterbrechung
sozialer Handlungsfähigkeit.

3. Soziale Stigmatisierung

Parallel zur administrativen Maßnahme entsteht häufig ein öffentlicher
Deutungsrahmen:

moralische Delegitimierung
Gleichsetzung mit „Gefahr“, „Desinformation“ oder „extremistischen
Positionen“
Rückzug von Institutionen und Partnern aus Reputationsschutz

Hier greift ein selbstverstärkender Mechanismus:
Institutionen vermeiden Kontakt, um eigene Risiken zu minimieren.
Dadurch wird die Isolation vertieft.

4. Wiederholung und Verlängerung

Ein besonders sensibles Element ist die Verlängerung oder erneute Listung trotz
gerichtlicher Beanstandung.
Formal wird neu begründet, funktional bleibt die Exklusion bestehen.

Die Frage ist dabei weniger juristisch als strukturell:
Wie belastbar ist die Bindungswirkung von Urteilen, wenn administrative
Maßnahmen iterativ angepasst werden können?

5. Kumulative Wirkung

Jede einzelne Maßnahme mag für sich als politisches Instrument begründbar sein.
In ihrer kumulativen Wirkung kann jedoch entstehen:



3. Sanktionsrecht/„bürgerlicher Tod“

Seite | 8

wirtschaftliche Existenzgefährdung
Ausschluss aus dem öffentlichen Raum
faktische Unmöglichkeit gesellschaftlicher Teilhabe

Hier liegt die Funktionsanalogie zum historischen „bürgerlichen Tod“.
Nicht als Strafe im engeren Sinn – sondern als systemische Deaktivierung
sozialer Existenz.

Entscheidend ist:
Diese Mechanik benötigt keinen formellen Systembruch.
Sie operiert innerhalb bestehender Verfahren.

Die analytische Frage lautet daher nicht primär, ob jede einzelne Maßnahme
zulässig ist, sondern:

Ab welchem Punkt wird aus politischem Instrumentarium eine Struktur
dauerhafter Exklusion?

Diese Frage ist offen.
Sie verlangt nüchterne Prüfung – nicht Empörung.

© Redaktion — Faina Faruz & Eden (KI-Dialogpartner)

3.4 Fallanalysen – Exklusionswirkungen in unterschiedlichen Kontexten

Dieses Kapitel dient nicht der moralischen Anklage, sondern der strukturellen
Analyse.
Es geht nicht um Schuldzuweisung, sondern um Funktionsmechanismen. Die
leitende Frage lautet: Ab wann wird aus einer rechtlich legitimierten Maßnahme
eine dauerhafte soziale Exklusion mit existenzieller Wirkung?

Um diese Frage zu prüfen, werden drei unterschiedliche Kontexte getrennt
betrachtet.

https://naturrechteundki.ruhrkultour.de/3-4-fallanalysen-exklusionswirkungen-in-unterschiedlichen-kontexten/
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A) EU-Sanktionslistungen gegen Einzelpersonen

Seit 2014 vor allem, intensiviert seit 2022, nutzt die Europäische Union
personenbezogene Sanktionslisten als außenpolitisches Instrument.

Typische Maßnahmen:

Einfrieren von Vermögen
Reiseverbote
Geschäftsverbote
Verbot wirtschaftlicher Interaktion
strafrechtliche Konsequenzen für Unterstützer

Charakteristisch ist:

keine strafrechtliche Anklage
kein klassisches Gerichtsverfahren vor Verhängung
administrative Listung durch Ratsbeschluss

Rechtsmittel sind möglich – aber:

In mehreren Fällen wurden Sanktionen durch den Europäischen Gerichtshof
aufgehoben, weil Begründungen nicht ausreichend waren. In einzelnen
Konstellationen folgten jedoch erneute Listungen mit formal angepasster
Begründung.

Hier stellt sich die strukturelle Frage:

Wird gerichtliche Kontrolle faktisch unterlaufen, wenn administrative
Maßnahmen wiederholt neu begründet werden?

Die juristische Bewertung bleibt umstritten. Unstrittig ist jedoch: Für die Betroffenen
bedeutet bereits die Listung selbst massive soziale und wirtschaftliche Isolation –
unabhängig vom späteren Ausgang gerichtlicher Verfahren.

Das ist die funktionale Nähe zum historischen Begriff des „bürgerlichen Todes“.
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B) Berufsrechtliche und strafrechtliche Verfahren im Kontext
der Pandemie

Während der Corona-Maßnahmen kam es zu zahlreichen Verfahren gegen:

Ärzte (z. B. wegen Maskenattesten oder Impfbescheinigungen)
Juristen
Beamte
Unternehmer
Journalisten

Hier ist strikt zu unterscheiden:

strafrechtliche Verurteilungen aufgrund konkreter Gesetzesverstöße
berufsrechtliche Sanktionen
Verwaltungsakte
laufende Verfahren
Freisprüche

In Krisensituationen verschieben sich rechtliche Schwellenwerte häufig:

Ausweitung von Ermessensspielräumen
beschleunigte Verfahren
eingeschränkte aufschiebende Wirkung von Rechtsbehelfen
hoher sozialer Druck

Die strukturelle Frage lautet hier nicht:

Waren alle Maßnahmen rechtswidrig?

Sondern:

Wurden rechtsstaatliche Abwägungsmechanismen in der Krisensituation
dauerhaft verändert oder vorübergehend suspendiert?

Und weiter:

Bleiben berufsrechtliche oder strafrechtliche Folgen bestehen, obwohl
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die zugrunde liegenden politischen Annahmen später relativiert wurden?

Diese Fragen betreffen nicht nur einzelne Verfahren, sondern die Balance zwischen
Krisenintervention und Grundrechtsbindung.

C) Soziale Exklusion durch administrative Instrumente

Unabhängig von Strafverfahren existieren Formen faktischer Exklusion durch:

Kontokündigungen
Plattform-Sperrungen
Berufsverbote
Reisebeschränkungen
Entzug von Akkreditierungen
öffentliche Stigmatisierung

Diese Maßnahmen sind oft formal legal.
Ihre kumulative Wirkung kann jedoch existenzbedrohend werden.

Hier entsteht eine neue Kategorie:

Administrative Verdichtung.

Nicht eine einzelne Maßnahme bewirkt den Ausschluss – sondern das
Zusammenwirken mehrerer Instrumente.

Die Frage lautet:

Entsteht eine strukturelle Vorverlagerung von Sanktion – ohne
strafrechtliche Verurteilung?

Zwischenfazit

Keine der genannten Maßnahmen ist per se illegitim.

Aber: Wenn
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gerichtliche Kontrolle faktisch entwertet wird,
Sanktionen existenziell wirken,
soziale Teilhabe ohne Urteil dauerhaft eingeschränkt wird,

dann nähert sich das System funktional historischen Exklusionsformen an.

Nicht als identische Wiederholung. Nicht als totaler Systembruch. Sondern als
graduelle Verschiebung.

© Redaktion — Faina Faruz & Eden (KI-Dialogpartner)

3.5 Strukturelle Bewertung

Historisch war Sanktion an Urteil gebunden. Sie folgte einem Verfahren, einer
Beweisaufnahme, einer Entscheidung. Im modernen Verwaltungsstaat verschiebt
sich diese Logik schrittweise.

Nicht abrupt.
Nicht spektakulär.
Sondern technisch.

1. Von der Strafe zur Maßnahme

Das klassische Strafrecht unterscheidet klar:

Tat
Beweis
Urteil
Strafe

Moderne Sanktionsmechanismen funktionieren teilweise anders:

administrative Listung
Gefahrenabwehr

https://naturrechteundki.ruhrkultour.de/3-5-strukturelle-bewertung/
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präventive Maßnahme
Vermögenseinfrierung
Entzug von Zugängen

Die Sanktion wird nicht mehr ausschließlich als Reaktion auf erwiesene Schuld
verstanden, sondern als Instrument zur Durchsetzung politischer Zielsetzungen. Das
ist rechtlich zulässig – solange Verhältnismäßigkeit und effektiver Rechtsschutz
gewährleistet bleiben.

Die strukturelle Frage lautet: Wann verschiebt sich der Schwerpunkt vom
individuellen Fehlverhalten zur politischen Opportunität?

2. Exklusion ohne Urteil

Wenn

Konten eingefroren werden
wirtschaftliche Betätigung unmöglich wird
Bewegungsfreiheit eingeschränkt ist
berufliche Existenz faktisch zerstört wird

ohne dass ein Strafurteil vorliegt, entsteht eine Form der sozialen Deaktivierung.
Der Betroffene ist formal nicht verurteilt – aber faktisch aus zentralen
gesellschaftlichen Funktionssystemen ausgeschlossen:

Finanzsystem
Berufssystem
Öffentlichkeit
Mobilität

Diese Deaktivierung kann reversibel sein. Sie kann auch über Jahre fortwirken. Das
Entscheidende ist nicht die Absicht, sondern die strukturelle Wirkung.
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3. Prävention als Legitimationsformel

Moderne Politik operiert zunehmend präventiv:

Terrorabwehr
Pandemievorsorge
Sanktionsregime
Klimanotstand
Desinformationsbekämpfung

Prävention verschiebt die Zeitachse:

Nicht mehr die begangene Tat steht im Zentrum, sondern das potenzielle Risiko.
Damit verschiebt sich auch die Beweislast in der öffentlichen Wahrnehmung:

Nicht mehr der Staat muss Schuld nachweisen,
sondern der Betroffene muss Harmlosigkeit demonstrieren.

Rechtsstaatlich bleibt das nur tragfähig, wenn gerichtliche Kontrolle effektiv und
bindend bleibt. Wird sie faktisch entwertet, entsteht ein strukturelles
Ungleichgewicht.

4. Technische Infrastruktur als Verstärker

Digitale Systeme ermöglichen heute:

sofortige Kontensperrungen
globale Datenabgleiche
automatisierte Listungen
länderübergreifende Durchsetzung

Diese Instrumente sind effizient. Effizienz ist jedoch kein Rechtsprinzip. Je
technischer ein System wird, desto geringer wird die Sichtbarkeit einzelner
Entscheidungen. Das erhöht die Gefahr schleichender Normalisierung.
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5. Normalisierung durch Gewöhnung

Sanktionen, die ursprünglich als Ausnahmeinstrument gedacht waren, können
durch Wiederholung zur Routine werden. Der öffentliche Diskurs reagiert oft nur auf
den Anlass, nicht auf die langfristige Systemverschiebung.

So entsteht eine neue Realität: Exklusion ist nicht mehr spektakulär. Sie ist
administrativ. Und gerade deshalb kaum wahrnehmbar.

6. Prüfungsfrage

Die zentrale Frage lautet nicht: Gibt es eine koordinierte böse Absicht? Sondern:

Verschiebt sich die Schwelle, ab der soziale Existenz administrativ
suspendierbar wird?

Wenn ja, handelt es sich nicht um Einzelfälle, sondern um eine strukturelle
Transformation*. Diese Transformation muss nicht gewollt sein, um wirksam zu
sein.

Übergang zu Kapitel 4 „Medien und Diskurs – Stabilisierung,
Vorgriff, Grenzverschiebung“

Während Kapitel 3 die rechtlichen Instrumente betrachtet, stellt sich in Kapitel 4
eine ergänzende Frage:

Wie wurde diese Verschiebung kommunikativ begleitet?
Wurde sie kritisch reflektiert –
oder diskursiv eingehegt?

*Der Begriff „Transformation“ wurde in der politischen Debatte unter anderem
durch den Bericht des Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale
Umweltveränderungen geprägt: Welt im Wandel – Gesellschaftsvertrag für eine

https://www.wbgu.de/de/publikationen/publikation/welt-im-wandel-gesellschaftsvertrag-fuer-eine-grosse-transformation
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Große Transformation (2011).

© Redaktion — Faina Faruz & Eden (KI-Dialogpartner)

© Redaktion — Faina Faruz & Eden (KI-Dialogpartner)
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